
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Bericht zum Frauenförderplan 2013-2016 
-Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 
 

 
M-Nr.: 142/19 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachfolgenden Bericht zur Kenntnisnahme 
zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zum Frauenförderplan 2013 – 2016 
(Anlage 1) zur Kenntnis. 
 
 
Begründung: 
 
Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz sieht gemäß § 6 Abs. 7 eine Berichterstattung über die 
Umsetzung des Frauenförderplanes vor. Ziel des Berichts ist es, den gültigen Frauenförderplan 
2013 – 2018 auf seine Wirksamkeit zu überprüfen, auszuwerten und weiterzuentwickeln. Im 
Rahmen der Novellierung des HGlGs ist der Zeitraum der Berichtspflicht von zwei auf drei Jahre 
verlängert worden.  
 
Aufgrund personeller und organisatorischer Veränderungen in den Zuständigkeiten der 
Berichterstattung wurde der Berichtszeitraum entsprechend der zu erwartenden Gesetzesänderung 
für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis 30.06.2016 festgelegt. Der Bericht erforderte umfassenden 
Beratungs- und Abstimmungsbedarf mit der Frauenbeauftragten sowie die Zustimmung des 
Personalrates, sodass er erst 2018 abgeschlossen werden konnte.  
 
Rüsselsheim am Main, den 28.05.2019 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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